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Stadt Gladbeck Gladbeck, 18.11.2021 

 Vorlage Nr. 21/0490 

Federf. Stadtamt: Amt für Integration und Sport 

Vorlage für den Berichterstatter/in Zuständigkeit Sitzung am Punkt 

Sportausschuss Rainer Weichelt 

Erster Beigeordneter 

Entscheidung 01.12.2021 6. 

 

öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Ausschluss des F.S.M. Gladbeck 2014 e.V. aus dem Stadtsportverband Gladbeck e.V. 

 
Begründung: 

 

Der Fußballverein F.S.M. Gladbeck 2014 e.V. ist mit Wirkung vom 01.11.2021 aus dem 

Stadtsportverband ausgeschlossen worden.  

 

Gemäß § 3 Abs. 2 des Vertrages über die eigenverantwortliche Nutzung städtischer Objek-

te, setzt die Überlassung der Objekte voraus, dass die F.S.M. Gladbeck 2014 e.V. Mitglied 

im Stadtsportverband und dem Landessportbund angeschlossenen Fachverband (FLVW) 

bleibt. Sollte einer dieser Voraussetzungen entfallen, endet das Vertragsverhältnis zum 

Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft. 

 

Durch den Ausschluss aus dem Stadtsportverband Gladbeck e.V. endet der Vertrag mit 

dem Verein F.S.M. Gladbeck 2014 e.V. über die eigenverantwortliche Nutzung der städti-

schen Sportanlage am Hartmannshof.   
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: Dem Fußballverein F.S.M. wird eine Frist bis zum 31.03.2022 einge-

räumt, um die Voraussetzung des Vertrages über die eigenverantwort-

liche Nutzung städtischer Objekte zu erfüllen. Sollte dies nicht der Fall 

sein, wird die Sportanlage am Hartmannshof dem Verein F.S.M. entzo-

gen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bürgermeisterin 

i.V.  

 

 

 

 - Rainer Weichelt - 

 Erster Beigeordneter  

 

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


